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Satzung der Stadt Oderberg über die Erhebung von Beiträgen für straßenbauliche  
Maßnahmen nach § 8 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg  

(Straßenbaubeitragssatzung)

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Oderberg hat auf Grund der §§ 
3 und 28 Absatz 2 Satz 1 Nummer 9 der Kommunalverfassung des Landes 
Brandenburg in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Dezember 2007 
(GVBl. I/07, Nr. 19, S. 286), die zuletzt durch das Gesetz vom 10. Juli 2014 
(GVBl. I/14, Nr. 32) geändert worden ist, in Verbindung mit den §§ 1, 2 und 
8 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 31. März 2004 (GVBl. I/04, Nr. 08, S. 174), das 
zuletzt durch das Gesetz vom 10. Juli 2014 (GVBl. I/14, Nr. 32) geändert 
worden ist, am 13. Dezember 2017 folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Gegenstand der Satzung

Die Stadt Oderberg erhebt zur Deckung ihres Aufwandes für die Herstel-
lung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung von Einrich-
tungen und Anlagen im Bereich der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze 
von den Grundstückseigentümern, Erbbauberechtigten bzw. Nutzungsbe-
rechtigten, denen durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme dieser Ein-
richtungen und Anlagen wirtschaftliche Vorteile geboten werden, Beiträge 
nach Maßgabe dieser Satzung.

§ 2
Umfang des beitragsfähigen Aufwandes

(1)  Zum beitragsfähigen Aufwand gehören die Aufwendungen für
1.  den Erwerb (einschließlich der Erwerbsnebenkosten) der für die 

Herstellung, Erweiterung und Verbesserung benötigten Grundflä-
chen; dazu gehört auch der Wert der hierfür von der Gemeinde aus 
ihrem Vermögen bereitgestellten eigenen Flächen im Zeitpunkt der 
Bereitstellung zuzüglich der Bereitstellungskosten;

2.  die Freilegung der Flächen;
3.  die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung und Er-

neuerung von Fahrbahnen, Mischverkehrsflächen, Fußgängerzonen 
und verkehrsberuhigten Bereichen mit Unterbau und Decken sowie 
zur bestimmungsgemäßen Funktion der Anlage notwendigen Erhö-
hungen oder Vertiefungen (Niveauausgleich) und die Anschlüsse 
an andere Anlagen;

 für Wege und Plätze gilt das sinngemäß;
4.  die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung und Er-

neuerung von 
a) Randsteinen und Schrammborden,
b)  Rad- und Gehwegen (auch in kombinierter Form),
c)  Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen,
d)  Beleuchtungseinrichtungen;
e)  Einrichtungen für die Oberflächenentwässerung der öffentli-

chen Straßen, Wege und Plätze,
f)  Böschungen, Schutz- und Stützmauern,
g)  die dem ruhenden Verkehr dienenden Park- und Abstellflächen 

(auch Standspuren und Haltebuchten, Busbuchten und Bushal-
testellen),

h)  die unbefestigten Rand- und Grünstreifen sowie die selbstän-
digen und unselbständigen Grünanlagen (Straßenbegleitgrün 
in Form von Bäumen, Sträuchern, Rasen- und anderen Grünflä-
chen),

5.  die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung und Er-
neuerung von Lärmschutzanlagen, die Bestandteil von öffentlichen 
Straßen, Wegen und Plätzen sind;

6.  die Beauftragung Dritter mit der Planung und Bauleitung sowie die 
Verwaltungskosten, die ausschließlich der Maßnahme zuzurech-
nen sind.

(2)  Die Stadt kann durch Satzung bestimmen, dass auch nicht in Absatz 
1 genannte Aufwendungen der Maßnahme zum beitragsfähigen Auf-
wand gehören. In der Satzung ist der beitragsfähige Aufwand konkret 
zu bezeichnen und der vom Beitragspflichtigen zu tragende Anteil 
festzusetzen. Die Satzung ist vor Beginn der Maßnahme öffentlich 
bekanntzumachen.

(3)  Beiträge werden nicht erhoben für
1. die laufende Unterhaltung und Instandsetzung der in § 1 genannten 

Anlagen,
2. Hoch- und Tiefstraßen sowie für Straßen, die für den Schnellver-

kehr von Kraftfahrzeugen bestimmt sind (Schnellverkehrsstraßen),
3. Brücken, Tunnel und Unterführungen mit den dazugehörigen Rampen,
4. Kreisverkehrsanlagen,
5. Fahrbahnen der Ortsdurchfahrten von Bundes-, Landes- und Kreis-

straßen, soweit die Fahrbahnen dieser Straßen nicht breiter sind 
als die anschließenden freien Strecken.

§ 3
Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes

(1)  Der beitragsfähige Aufwand wird nach den tatsächlichen Aufwendun-
gen ermittelt.

(2)  Der Aufwand für 
a)  Böschungen, Schutz- und Stützmauern,
b)  Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen,
c)  Ersatzleistungen wegen Veränderung des Straßenniveaus,
d)  Verkehrsleit-, Sicherungs- und Signalanlagen,

 wird den Kosten der Anlagenteile zugerechnet, denen sie dienen.

§ 4
Kostenspaltung und Abschnittsbildung

(1)  Die Stadt ermittelt den beitragsfähigen Aufwand jeweils für die ein-
zelne Anlage. Sie kann den Aufwand auch hiervon abweichend für 
bestimmte Teile einer Anlage (Kostenspaltung) oder für selbständig 
nutzbare Abschnitte einer Anlage (Abschnittsbildung) gesondert ermit-
teln oder bei seiner Ermittlung mehrere Anlagen zu einer Abrechnungs-
einheit zusammenfassen.

 Die Entscheidung über die Kostenspaltung oder die Bildung von Ab-
schnitten oder Abrechnungsgebieten trifft die Stadtverordnetenver-
sammlung.

(2)  Der Straßenbaubeitrag kann bei der Kostenspaltung nach Abs. 1 für
1.  die Fahrbahnen, die Mischverkehrsflächen, die Wege- und Platzflä-

chen ohne Rad- und Gehwege sowie Entwässerungs- und Beleuch-
tungseinrichtungen,

2.  die Radwege (auch einseitig),
3.  die Gehwege (auch einseitig),
4.  die Rad- und Gehwege in kombinierter Form (auch einseitig),
5.  die Einrichtungen für die Oberflächenentwässerung,
6.  die Beleuchtungseinrichtungen,
7.  die Parkflächen (auch einseitig),
8.  die selbständigen Grünanlagen und Straßenbegleitgrün,
9.  die Lärmschutzanlagen (auch einseitig)

 selbständig und ohne Bindung an die vorstehende Reihenfolge erho-
ben werden.

§ 5
Anteil der Stadt und der Beitragspflichtigen am Aufwand

(1)  Die Stadt Oderberg trägt zur Abgeltung des öffentlichen Interesses den 
Teil des Aufwandes, der 
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a)  auf die Inanspruchnahme der Anlagen durch die Allgemeinheit und
b)  bei der Verteilung des Aufwandes auf ihre eigenen Grundstücke 

entfällt.
 Der übrige Teil des Aufwandes ist von den Beitragspflichtigen zu tra-

gen.
(2)  Der Anteil der Beitragspflichtigen am Aufwand beträgt

1.  bei Straßen, Wegen, Plätzen und Mischverkehrsflächen, die über-
wiegend dem Anliegerverkehr dienen (Anliegerstraßen)
a)  für Fahrbahnen (einschließlich Trenn-, Seiten-, Rand-, Grün- 

und Sicherheitsstreifen, Böschungen, Schutz- und Stützmau-
ern)     70 v.H.

b)  für Gehwege (einschließlich Randsteine und Schrammborde 
sowie Grünflächen als Bestandteil des Gehweges) 70 v.H.

c)  für Grünflächen als selbständige Teileinrichtung der öffentli-
chen Anlage, „Grünstreifen“ und unselbständige Grünanlagen 
(Straßenbegleitgrün) 70 v.H.

d)  für Radwege (einschließlich Sicherheitsstreifen) 70 v.H.
e)  für Rad- und Gehwege in kombinierter Form (einschließlich 

Randsteine und Schrammborde sowie Grünflächen als Be-
standteil des komb. Rad- und Gehweges) 70 v.H.

f)  für Parkflächen 70 v.H.
g)  für Mischverkehrsflächen 70 v.H.
h)  für Beleuchtungseinrichtungen 70 v.H.
i)  für Einrichtungen der Oberflächenentwässerung 70 v.H.
j)  für Bushaltestellen 70 v.H.

2.  bei Straßen, Wegen, Plätzen und Mischverkehrsflächen mit star-
kem innerörtlichen Verkehr (Haupterschließungsstraßen)
a) für Fahrbahnen (einschließlich Trenn-, Seiten-, Rand-, Grün- 

und Sicherheitsstreifen, Böschungen, Schutz- und Stützmau-
ern) 40 v.H.

b) für Gehwege (einschließlich Randsteine und Schrammborde 
sowie Grünflächen als Bestandteil des Gehweges) 60 v.H.

c) für Grünflächen als selbständige Teileinrichtung der öffentli-
chen Anlage, „Grünstreifen“ und unselbständige Grünanlagen 
(Straßenbegleitgrün) 60 v.H.

d)  für Radwege (einschließlich Sicherheitsstreifen) 50 v.H.
e) für Rad- und Gehwege in kombinierter Form (einschließlich 

Randsteine und Schrammborde sowie Grünflächen als Be-
standteil des komb. Rad- und Gehweges) 55 v.H.

f) für Parkflächen 60 v.H.
g) für Mischverkehrsflächen 50 v.H.
h) für Beleuchtungseinrichtungen 55 v.H.
i) für Einrichtungen der Oberflächenentwässerung 55 v.H.
j) für Bushaltestellen 45 v.H.

3.  bei Straßen, Wegen und Plätzen, die überwiegend dem Durch-
gangsverkehr dienen (Hauptverkehrsstraßen)
a) für Fahrbahnen (einschließlich Trenn-, Seiten-, Rand-, Grün- 

und Sicherheitsstreifen, Böschungen, Schutz- und Stützmau-
ern)  20 v.H.

b) für Gehwege (einschließlich Randsteine und Schrammborde 
sowie Grünflächen als Bestandteil des Gehweges) 50 v.H.

c) für Grünflächen als selbständige Teileinrichtung der öffentli-
chen Anlage, „Grünstreifen“ und unselbständige Grünanlagen 
(Straßenbegleitgrün) 50 v.H.

d) für Radwege (einschließlich Sicherheitsstreifen) 30 v.H.
e) für Rad- und Gehwege in kombinierter Form (einschließlich 

Randsteine und Schrammborde sowie Grünflächen als Be-
standteil des Gehweges) 40 v.H.

f) für Parkflächen 50 v.H.
g) für Beleuchtungseinrichtungen 40 v.H.
h) für Einrichtungen der Oberflächenentwässerung 40 v.H.
i) für Bushaltestellen 25 v.H.

4. bei nicht zum Anbau bestimmten Anlagen, insbesondere, wenn sie 
überwiegend dem land- und forstwirtschaftlichen Verkehr dienen 
(Wirtschaftswege im Außenbereich) 70 v.H.

5. bei Straßen außerhalb der geschlossenen Ortslage und außerhalb 
eines im Bebauungsplan festgesetzten Baugebietes, die überwie-
gend dem Verkehr zwischen benachbarten Gemeinden oder Ge-
meindeteilen dienen oder zu dienen bestimmt sind (Gemeinde-
verbindungsstraßen) 10 v.H.

(3)  Für Fußgängergeschäftsstraßen und sonstige Fußgängerstraßen wer-
den die Anteile der Beitragspflichtigen am Aufwand im Einzelfall durch 
gesonderte Satzung geregelt.

(4)  Für Anlagen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen i.S. 
des BImSchG werden die Anteile der Beitragspflichtigen am Aufwand 
im Einzelfall durch gesonderte Satzung geregelt.

(5)  Im Sinne der Absätze 2 und 3 gelten als
1.  Anliegerstraßen:
 Straßen, die überwiegend der Erschließung bzw. Inanspruchnahme 

der angrenzenden oder der durch private Zuwegung mit ihnen ver-
bundenen Grundstücke dienen,

2.  Haupterschließungsstraßen:
 Straßen, die etwa gleichermaßen der Erschließung bzw. Inan-

spruchnahme von an ihr angrenzenden Grundstücken und gleich-
zeitig dem Verkehr innerhalb von Baugebieten oder innerhalb von 
im Zusammenhang bebauten Ortsteilen dienen, soweit sie nicht 
Hauptverkehrsstraßen nach Ziffer 3 sind,

3.  Hauptverkehrsstraßen:
 Straßen, die überwiegend dem durchgehenden innerörtlichen Ver-

kehr oder dem überörtlichen Durchgangsverkehr dienen, insbeson-
dere Bundes-, Landes- und Kreisstraßen

4.  Hauptgeschäftsstraßen:
 Straßen, in denen die Frontlängen der Grundstücke mit Ladenge-

schäften oder Gaststätten im Erdgeschoss überwiegen, soweit es 
sich nicht um Hauptverkehrsstraßen handelt,

5.  Mischverkehrsflächen:
 als Mischfläche gestaltete Straßen, die in ihrer ganzen Breite von 

Fußgängern benutzt werden dürfen, jedoch zeitlich unbegrenzt mit 
Kraftfahrzeugen benutzt werden können,

6.  Fußgängergeschäftsstraßen:
 Hauptgeschäftsstraßen, die in ihrer gesamten Breite dem Fußgän-

gerverkehr dienen, auch wenn eine zeitlich begrenzte Nutzung für 
den Anliegerverkehr möglich ist,

7.  sonstige Fußgängerstraßen:
 Anliegerstraßen und Wohnwege, die in ihrer gesamten Breite dem 

Fußgängerverkehr dienen, auch wenn eine Nutzung für den Anlie-
gerverkehr mit Kraftfahrzeugen möglich ist.

(6)  Soweit die Stadt Zuwendungen aus öffentlichen Kassen zur Finanzie-
rung einer Maßnahme nach § 1 erhalten hat, sind diese nicht vom bei-
tragsfähigen Aufwand abzusetzen, es sei denn, dass dies im Einzelfall 
ausdrücklich aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften oder aufgrund 
des Bewilligungsbescheides vorgeschrieben ist oder die Zuwendungen 
über den von der Stadt zu tragenden nicht beitragsfähigen Aufwand 
und den Anteil der Stadt am beitragsfähigen Aufwand hinausgehen 
und der Zuwendungsgeber endgültig auf die Rückzahlung verzichtet.

(7)  Die Stadt kann abweichend von Abs. 2 durch Satzung den von den 
Beitragspflichtigen zu tragenden Anteil am beitragsfähigen Aufwand 
höher oder niedriger festsetzen, wenn wichtige Gründe für eine andere 
Vorteilsbemessung bei einer Maßnahme sprechen.

§ 6
Verteilungsregelung

(1)  Der nach § 5 auf die Beitragspflichtigen entfallende Anteil am bei-
tragsfähigen Aufwand wird auf die Grundstücke, denen die Anlage 
durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme wirtschaftliche Vorteile 
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bietet, nach den Nutzflächen verteilt, die sich durch Anwendung der 
nachfolgenden Nutzungsfaktoren auf die Grundstücksflächen ergeben.

(2)  Als Grundstücksfläche gilt
1.  bei Grundstücken im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes (§ 

30 Baugesetzbuch – BauGB) die Fläche, auf die der Bebauungsplan 
die Nutzungsfestsetzung bezieht; reicht das Grundstück über die 
Grenze des Bebauungsplanes hinaus, zusätzlich die Fläche bis zu 
der Tiefe, in der das Grundstück baulich, gewerblich, industriell 
oder in vergleichbarer Weise nutzbar ist;

2.  bei Grundstücken, die im Bereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 
BauGB liegen, die Fläche im Satzungsbereich; reicht das Grund-
stück über die Grenze der Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB hinaus, 
zusätzlich die Fläche bis zu der Tiefe, in der das Grundstück bau-
lich, gewerblich, industriell oder in vergleichbarer Weise nutzbar 
ist;

3.  bei Grundstücken, für die kein Bebauungsplan und keine Satzung 
nach § 34 Abs. 4 BauGB besteht
a)  wenn sie insgesamt innerhalb des im Zusammenhang be-

bauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) liegen, die Gesamtfläche des 
Grundstücks,

b)  wenn sie mit ihrer Fläche teilweise im Innenbereich (§ 34 
BauGB) und teilweise im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen, 
die Fläche zwischen der öffentlichen Anlage und einer Linie, 
die in einem gleichmäßigen Abstand von 50 m zu ihr verläuft; 
bei Grundstücken, die nicht an die öffentliche Anlage angren-
zen oder lediglich durch einen zum Grundstück gehörenden 
Weg mit ihr verbunden sind, die Fläche zwischen der der öf-
fentlichen Anlage zugewandten Grundstücksseite und einer 
Linie, die in einem gleichmäßigen Abstand von 50 m zu ihr 
verläuft;

 Grundstücksteile, die lediglich die wegemäßige Verbindung zur 
öffentlichen Anlage herstellen, bleiben bei der Bestimmung 
der Grundstückstiefe unberücksichtigt.

 Ist das Grundstück über die sich nach a) und b) ergebene Grenze 
hinaus bebaut oder gewerblich genutzt, zusätzlich die Tiefe der 
übergreifenden Nutzung.

4.  bei Grundstücken, die nicht baulich oder gewerblich, sondern nur 
in vergleichbarer Weise (z.B. Sport- und Festplätze, Friedhöfe, 
Campingplätze, Kleingartenanlagen im Sinne des Bundeskleingar-
tengesetzes usw.) nutzbar sind oder innerhalb des im Zusammen-
hang bebauten Ortsteils so genutzt werden, die Gesamtfläche des 
Grundstücks;

5.  Teilflächen eines Grundstücks, die außerhalb der sich nach Nr. 1-4 
ergebenen Grenzen liegen, sind als im Außenbereich (§ 35 BauGB) 
liegende oder aufgrund von Planfestsetzungen nur in anderer Wei-
se nutzbare Grundstücke anzusehen und nach Abs. 7 zu behandeln.

(3)  Zur Berücksichtigung des unterschiedlichen Maßes der Nutzung wird 
die nach Abs. 2 ermittelte Grundstücksfläche vervielfacht mit:
1. bei einer Bebaubarkeit mit einem Vollgeschoss 1,00
2. bei einer Bebaubarkeit mit zwei Vollgeschossen 1,25
3. bei einer Bebaubarkeit mit drei Vollgeschossen 1,50
4. bei einer Bebaubarkeit mit vier Vollgeschossen 1,75
5. bei einer Bebaubarkeit mit fünf Vollgeschossen 2,00
6. jedes weitere Vollgeschoss wird dadurch berücksichtigt, dass dem 

Faktor 2,00 pro Vollgeschoss ein Faktor von 0,25 hinzugerechnet 
wird.

 Vollgeschosse sind alle oberirdischen Geschosse, deren Deckenober-
kante im Mittel mehr als 1,40 m über die Geländeoberfläche hinaus-
ragt. Geschosse, die ausschließlich der Unterbringung haustechnischer 
Gebäudeausrüstungen dienen (Installationsgeschosse) sowie Hohlräu-
me zwischen der obersten Decke und der Bedachung, in denen Aufent-
haltsräume nicht möglich sind, gelten nicht als Vollgeschoss.

(4)  Als Zahl der Vollgeschosse gilt bei Grundstücken,
1.  die im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen

a)  die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl der 
Vollgeschosse,

b)  die durch 2,8 geteilte höchstzulässige Gebäudehöhe (Traufhö-
he), wenn im Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse 
die Höhe der baulichen Anlagen festgesetzt ist (wobei Bruch-
zahlen bis 0,49 auf die ganze Zahl abgerundet und Bruchzahlen 
ab 0,5 auf die ganze Zahl aufgerundet werden)

c)  die durch 2,8 geteilte höchstzulässige Baumassenzahl, wenn 
im Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die 
Höhe der baulichen Anlagen, sondern nur eine Baumassenzahl 
festgesetzt ist (wobei Bruchzahlen bis 0,49 auf die ganze Zahl 
abgerundet und Bruchzahlen ab 0,5 auf die ganze Zahl aufge-
rundet werden)

d)  die Zahl von einem Vollgeschoss, wenn auf ihnen nur Garagen 
oder Stellplätze errichtet werden dürfen,

e)  die Zahl von einem Vollgeschoss, wenn im Bebauungsplan 
gewerbliche oder industrielle Nutzung ohne Bebauung festge-
setzt ist,

f)  die nach der Eigenart der näheren Umgebung zulässige Anzahl 
der Vollgeschosse, wenn in einem Bebauungsplan weder die 
Zahl der Vollgeschosse noch die Höhe der baulichen Anlagen 
oder die Baumassenzahl bestimmt ist.

 Ist tatsächlich eine höhere als die festgesetzte oder zulässige Zahl 
der Vollgeschosse vorhanden, so ist diese zu Grunde zu legen. 
Dies gilt entsprechend, wenn die zulässige Baumassenzahl oder 
die höchstzulässige Gebäudehöhe überschritten wird.

2.  die innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen, 
wenn
a)  sie bebaut sind, die höchste Zahl der tatsächlich vorhandenen 

Vollgeschosse, mindestens jedoch die Zahl der nach der Eigen-
art der näheren Umgebung zulässigen Vollgeschosse; ist die 
Zahl der Vollgeschosse wegen der Besonderheit des Bauwer-
kes nicht feststellbar, werden je angefangene 2,80 m Höhe des 
Bauwerkes als ein Vollgeschoss gerechnet (wobei Bruchzahlen 
bis 0,49 auf die ganze Zahl abgerundet und Bruchzahlen ab 0,5 
auf die ganze Zahl aufgerundet werden),

b)  sie unbebaut sind, die Zahl der nach der Eigenart der näheren 
Umgebung zulässigen Vollgeschosse,

c)  auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden dür-
fen, die Zahl von einem Vollgeschoss; die gleiche Regelung 
gilt auch für die Grundstücke, auf denen nur öffentliche Ver-
sorgungseinrichtungen (z.B. Trafo-Stationen, Gasregler, Pump-
stationen u.ä.) errichtet werden dürfen oder Bahnsteiganlagen 
vorhanden sind; auch Kirchengrundstücke werden stets als 
eingeschossige Gebäude behandelt,

d)  für die die gewerbliche oder industrielle Nutzung ohne Bebau-
ung zulässig ist, die Zahl von einem Vollgeschoss.

3.  die im Außenbereich liegen und bebaut sind, die höchste Zahl der 
tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse; ist die Zahl der Vollge-
schosse wegen der Besonderheit des Bauwerkes nicht feststell-
bar, werden je angefangene 2,80 m Höhe des Bauwerkes als ein 
Vollgeschoss gerechnet (wobei Bruchzahlen bis 0,49 auf die ganze 
Zahl abgerundet und Bruchzahlen ab 0,5 auf die ganze Zahl aufge-
rundet werden).

(5)  Grundstücke oder Teile von Grundstücken, die in einer der baulichen 
oder gewerblichen Nutzung vergleichbaren Weise genutzt sind oder 
genutzt werden dürfen (z.B. Sport- und Festplätze, Friedhöfe, Kleingar-
tenanlagen i.S.d. Bundeskleingartengesetzes, Campingplätze, usw.), 
werden mit 0,5 der ermittelten Grundstücksfläche angesetzt.
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(6)  Zur Berücksichtigung der unterschiedlichen Art der Nutzung werden 
die in Absatz 3 bestimmten Nutzungsfaktoren um 0,5 erhöht:
a)  bei Grundstücken in durch Bebauungsplan festgesetzten Kern-, 

Gewerbe- und Industriegebieten,
b)  bei Grundstücken in Gebieten, in denen ohne Festsetzung im Be-

bauungsplan eine Nutzung wie in den unter Buchstabe a) genann-
ten Gebieten vorhanden oder zulässig ist,

c)  bei Grundstücken außerhalb der unter den Buchstaben a) und b) 
bezeichneten Gebiete, wenn sie zu mindestens ein Drittel der 
vorhandenen Geschossflächen tatsächlich gewerblich, industriell 
oder in ähnlicher Weise (z.B. für die Berufsausübung freiberuflich 
Tätiger) genutzt werden sowie für Grundstücke, die zu mindestens 
ein Drittel der vorhandenen Geschossflächen eine Nutzung auswei-
sen, welche typischerweise in Geschäfts-, Büro- und Verwaltungs-
gebäuden oder in ähnlicher Weise (z.B. für die Berufsausübung 
freiberuflich Tätiger) ausgeübt wird sowie für Grundstücke, die zu 
mindestens ein Drittel der vorhandenen Geschossflächen als Büro-, 
Verwaltungs-, Post-, Bahn-, Krankenhaus- und Schulgebäude oder 
in ähnlicher Weise (z.B. für die Berufsausübung freiberuflich Täti-
ger) genutzt werden. Die vorhandene Geschossfläche ist die Grund-
fläche der anzurechnenden Geschosse.

 In unbeplanten Gebieten gilt die Erhöhung auch für Grundstücke, die 
ungenutzt sind, auf denen aber bauliche, gewerbliche oder vergleich-
bare Nutzung zulässig ist, wenn auf den Grundstücken in dem gemäß 
§ 4 Absatz 1 bestimmten Ermittlungsraum überwiegend die in Satz 1 
Buchstabe c) genannten Nutzungsarten vorhanden sind.

(7)  Bei Außenbereichsgrundstücken gilt die Gesamtfläche des Grund-
stücks als Grundstücksfläche.

 Diese Grundstücksfläche wird mit einem Nutzungsfaktor vervielfältigt.
 Der Nutzungsfaktor beträgt für:

1.  Grundstücke ohne Bebauung
a) mit Waldbestand, Brach-, Grün-, Acker- oder Gartenland 0,02
b) bei gewerblicher Nutzung (z.B. Kiesgruben, Steinbrüche usw.)
 1,00

2.  Grundstück oder Teile von Grundstücken, die in einer der baulichen 
oder gewerblichen Nutzung vergleichbaren Weise genutzt werden 
(z.B. Sportanlagen, Friedhöfe, Dauerkleingärten, Campingplätze 
usw.) 0,50

3. Grundstücke mit Bebauung für eine Teilfläche, die sich durch Tei-
lung der Grundflächen der Baulichkeiten durch die Grundflächen-
zahl 0,2 ergibt
3.1. bei einer Bebauung mit einem Vollgeschoss oder gewerblich 

nutzbaren Grundstücken, auf denen keine Bebauung zulässig 
ist 1,00

3.2. bei einer Bebauung mit zwei Vollgeschossen 1,25
3.3. bei einer Bebauung mit drei Vollgeschossen 1,50
3.5. jedes weitere Vollgeschoss wird dadurch berücksichtigt, dass 

dem Faktor 1,50 pro Vollgeschoss ein Faktor von 0,25 hinzuge-
rechnet wird.

 für die Restfläche gilt Nr. 1;
4.  bei gewerblich genutzten Grundstücken im Sinne des Absatz 

6 Buchstabe c) mit Bebauung für eine Teilfläche, die sich durch 
Teilung der Grundflächen der Baulichkeiten durch die Grundflä-
chenzahl 0,2 ergibt, erhöhen sich die in Nr. 3.1. bis 3.4. genannten 
Faktoren um 0,5

 für die Restfläche gilt Nr. 1;

§ 7
Mehrfach erschlossene Grundstücke

(1)  Für ausschließlich Wohnzwecken dienende Grundstücke, die von mehr 
als einer vollständig in der Baulast der Stadt stehenden Anlage er-
schlossen werden, wird der sich ergebende Beitrag nur zu zwei Drit-
teln erhoben.

(2)  Eine Ermäßigung nach Absatz 1 ist nicht zu gewähren,
a)  wenn ein Beitrag nur für eine Anlage entsteht oder entstanden ist,
b)  für die Flächen der Grundstücke, die die durchschnittliche Grund-

stücksfläche der nicht mehrfach erschlossenen Grundstücke im 
Abrechnungsgebiet übersteigen.

§ 8
Beitragspflichtige

(1)  Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitrags-
bescheides Eigentümer des Grundstücks ist. 

 Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist anstelle des 
Eigentümers der Erbbauberechtigte beitragspflichtig. 

 Besteht für das Grundstück ein Nutzungsrecht, so tritt der Nutzer an 
die Stelle des Eigentümers. Nutzer sind die im § 9 des Sachenrechts-
bereinigungsgesetzes vom 21. September 1994 (BGBl. I S. 2457) ge-
nannten natürlichen oder juristischen Personen des privaten und des 
öffentlichen Rechts. Die Beitragspflicht dieses Personenkreises ent-
steht nur, wenn zum Zeitpunkt des Erlasses des Beitragsbescheids das 
Wahlrecht über die Bestellung eines Erbbaurechtes oder den Ankauf 
des Grundstücks gemäß den §§ 15 und 16 des Sachenrechtsbereini-
gungsgesetzes bereits ausgeübt und gegen den Anspruch des Nutzers 
keine der nach dem Sachenrechtsbereinigungsgesetz statthaften Ein-
reden und Einwendungen geltend gemacht worden sind; andernfalls 
bleibt die Beitragspflicht des Grundstückseigentümers unberührt.

(2)  Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner.
(3)  Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück, im Fall der 

Ziff. 1, S. 2 auf dem Erbbaurecht, im Fall der Ziff. 1, S. 3 auf dem Nut-
zungsrecht.

§ 9
Entstehung der Beitragspflicht

(1)  Die Beitragspflicht entsteht mit der Beendigung der beitragsfähigen 
Maßnahme.

(2)  In den Fällen der Kostenspaltung entsteht die Beitragspflicht mit der 
Beendigung der Teilmaßnahme und dem Kostenspaltungsbeschluss.

(3)  Bei der Abrechnung von selbständig nutzbaren Abschnitten entsteht 
die Beitragspflicht mit der Beendigung der Abschnittsmaßnahme und 
dem Abschnittsbildungsbeschluss.

(4)  Bei der Zusammenfassung mehrerer Maßnahmen zu einer Abrech-
nungseinheit entsteht die Beitragspflicht mit der Beendigung aller 
Maßnahmen der Abrechnungseinheit und dem Zusammenfassungs-
beschluss.

(5)  Die in Absatz 1–4 genannten Maßnahmen sind erst dann beendet, 
wenn die technischen Arbeiten entsprechend dem von der Stadt auf-
gestellten Bauprogramm fertiggestellt sind und der Gesamtaufwand 
errechenbar ist.

§ 10
Beitragsbescheid

Der Beitrag, der auf den einzelnen Beitragspflichtigen entfällt, wird durch 
schriftlichen Bescheid festgesetzt.

§ 11
Vorausleistung und Ablösung

(1)  Die Stadt ist berechtigt, vor Entstehen der sachlichen Beitragspflicht 
(§ 9) angemessene Vorausleistungen auf den voraussichtlichen nach 
Maßgabe dieser Satzung zu ermittelnden Beitrag zu erheben, sobald 
mit der Durchführung der Maßnahme begonnen worden ist. Die Höhe 
der Vorausleistungen soll in einem angemessenen Verhältnis zum Auf-
wand stehen und darf 80 v.H. des voraussichtlichen Beitrages nicht 
übersteigen. Die geleisteten Vorausleistungen sind auf den endgültig 
ermittelten Beitrag anzurechnen. Bis zum Entstehen der sachlichen Bei-
tragspflicht können Vorausleistungen auch wiederholt erhoben werden.
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(2)  Soweit gezahlte Vorausleistungen den endgültig ermittelten Beitrag 
übersteigen, sind sie zu erstatten.

(3)  Der Beitrag kann insgesamt vor Entstehen der sachlichen Beitrags-
pflicht (§ 9) endgültig abgelöst werden. Ein Rechtsanspruch auf Ablö-
sung besteht nicht.

 Der Ablösebetrag bemisst sich nach der voraussichtlichen Höhe des 
nach Maßgabe dieser Satzung zu ermittelnden Beitrages.

§ 12
Fälligkeit

(1)  Die nach dieser Satzung erhobenen Beiträge werden einen Monat 
nach der Bekanntgabe des Bescheides fällig. Die Vorausleistungen 
(§ 11 Abs. 1) werden einen Monat nach Bekanntgabe des Vorausleis-
tungsbescheides fällig.

(2)  Die Fälligkeit des Ablösebetrages (§ 11 Abs. 3) richtet sich nach der 
Vereinbarung in dem sie begründenden öffentlich-rechtlichen Vertrag. 
Sie soll sich an der in Absatz 1 bestimmten Fälligkeit orientieren.

§ 13
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in 
Kraft.

Britz, 9. Januar 2018

Matthes
Amtsdirektor

Öffentliche Bekanntmachung der Beschlüsse  
des Amtsausschusses des Amtes Britz-Chorin-Oderberg vom 07.12.2017

Öffentlicher Teil

Beschluss-Nr.: AA-082/2017
Vergabe Planungsleistung „Feuerwehrgerätehaus OT Golzow“
Der Amtsausschuss des Amtes Britz-Chorin-Oderberg beschließt dem In-
genieurbüro für Bauplanung GmbH Eberswalde, Brunnenstraße 4, 16225 
Eberswalde, den Planungsauftrag für den Umbau/Sanierung Feuerwehrge-
bäudehaus Chorin, OT Golzow, zu übertragen.
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr.: AA-083/2017
Benennung der Mitglieder des Sozialbeirates des Amtes Britz-
Chorin-Oderberg für das Jahr 2017
Der Amtsausschuss des Amtes Britz-Chorin-Oderberg beschließt folgende 
Besetzung des Sozialbeirates rückwirkend zum 1. Januar 2017: 
1.  Frau Gisela Drechsler-Wiese, Chorin (Vorsitzende)
2.  Frau Annemarie Bischoff, Brodowin
3. Frau Margot Pianka, Oderberg
4.  Frau Elke Geldner, Chorin
5.  Frau Helga Kreidemann, Sandkrug
6.  Frau Eva Gerullis, Neuehütte
7.  Frau Waltraud Franz, Stolzenhagen
8.  Frau Elke Süßbier, Hohenfinow
9.  Frau Ingeborg Schulenburg, Oderberg
10. Frau Olga Ihlmann, Parstein
11. Frau Ursula Müller, Serwest (ab September 2017)
12. Frau Karin Többe-Wehberg, Liepe
13. Frau Ursula Poppe, Hohenfinow
14. Frau Ingrid Brandt, Britz
15. Frau Evelin Wolski, Sandkrug
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr.: AA-084/2017
Benennung der Mitglieder des Seniorenbeirates des Amtes Britz-
Chorin-Oderberg
Der Amtsausschuss des Amtes Britz-Chorin-Oderberg beschließt folgende 
Besetzung des Seniorenbeirates:

Name Ortsteil
1 Drechsler-Wiese, Gisela (Vorsitzende) Chorin
2 Geldner, Elke Chorin

3 Menzel, Wilma Britz
4 Brandt, Ingrid Britz
5 Wolski, Evelin Sandkrug
6 Kreidemann, Helga Sandkrug
7 Huwe, Monika Golzow
8 Seefeldt, Hannelore Golzow
9 Poppe, Ursula Hohenfinow
10 Süßbier, Elke Hohenfinow
11 Müller, Ursula Serwest
12 Marx, Hildegard Serwest
13 Schulenburg, Ingeborg Oderberg
14 Pianka, Margot Oderberg
15 Gerullis, Eva (stv. Vorsitzende) Neuehütte
16 Neuehütte
17 Többe-Wehberg, Karin Liepe
18 Liepe
19 Ihlmann, Olga Parstein
20 Parstein
21 Franz, Waltraud Stolzenhagen
22 Stolzenhagen
23 Bischoff, Annemarie Brodowin
24 Brodowin
25 Niederfinow
26 Niederfinow
27 Senftenhütte
28 Senftenhütte
29 Lunow
30 Lunow
31 Lüdersdorf
32 Lüdersdorf
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr.: AA-085/2017
Verfahren zur Erstellung der Jahresabschlüsse für die Haushalts-
jahre 2012-2017
Die Erstellung der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2012 bis 2017 
auf der Grundlage der Vorgaben für die Inhalte eines Jahresabschlusses 
(Anlage 1) und nach dem Terminplan für die Erstellung der Jahresabschlüs-
se im Amt Britz-Chorin-Oderberg (Anlage 2) wird beschlossen.
– Beschluss angenommen
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Öffentliche Bekanntmachung der Beschlüsse  
der Gemeindevertretung der Gemeinde Chorin vom 30.11.2017

Öffentlicher Teil

Beschluss-Nr.: CH-128/2017
Vergabe der Prüfung des Jahresabschlusses 2018
Die Gemeindevertretung Chorin genehmigt die am 02.11.2017 getroffene 
Eilentscheidung.
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr.: CH-133/2017
Vergabe Bauleistung Instandsetzungs- und Unterhaltungsarbeiten 
an der Straße „Ärmel“ im OT Senftenhütte
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Chorin  beschließt, auf der Grundla-
ge des geprüften Angebotes aus der beschränkten Ausschreibung die Bau-
leistungen für die Instandsetzungs- und Unterhaltungsarbeiten der Straße 
„Ärmel“ im OT Senftenhütte gemäß § 16 d VOB/A dem wirtschaftlichsten 
Bieter:
Firma STRABAG AG Gruppe Templin 
Schützenweg 5
17291 Templin
den Zuschlag zu erteilen und mit der Ausführung der ausgeschriebenen 
Leistungen zu beauftragen. 
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr.: CH-134/2017
Genehmigung einer überplanmäßigen Auszahlung Baumaßnahme 
„Spielplatz OT Golzow“
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Chorin genehmigt die überplanmä-
ßige Auszahlung in Höhe von 17.000,00 € für die Mehrkosten der Bau-

maßnahme „Neubau Spielplatz OT Golzow“. Die Deckung erfolgt aus nicht 
benötigten Mitteln aus dem Haushaltsjahr 2017 wie folgt:
•   3.000,00 € Umrandung /Abgrenzung Festplatz OT Golzow
• 10.000,00 € Friedhof Neuehütte
•   4.000,00 € Mehrerträge aus Umsatzsteueranteilen.
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr.: CH-140/2017
Änderung Festlegung Standort Dreiecksinformationstafeln in der 
Gemeinde Chorin, OT Serwest
Die Gemeindevertretung Chorin beschließt den Standort einer Dreiecksin-
formationstafel im Ortsteil Serwest, Flurstück 360, Flur 3, Gemarkung 
Serwest. Eigentümer: Gemeinde Chorin, OT Serwest, Amt Britz-Chorin-
Oderberg.
– Beschluss angenommen

Nichtöffentlicher Teil

Beschluss-Nr.: CH-131/2017
Einstellung einer Krankheitsvertretung
– Beschluss angenommen

Öffentliche Bekanntmachung der Beschlüsse  
der Gemeindevertretung der Gemeinde Chorin vom 21.12.2017

Öffentlicher Teil

Beschluss-Nr.: CH-137/2017
Verfahren zur Erstellung der Jahresabschlüsse für die Haushalts-
jahre 2012-2017
Die Erstellung der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2012 bis 2017 
auf der Grundlage der Vorgaben für die Inhalte eines Jahresabschlusses 
(Anlage 1) und nach dem Terminplan für die Erstellung der Jahresabschlüs-
se im Amt Britz-Chorin-Oderberg (Anlage 2) wird beschlossen.
– Beschluss angenommen

Nichtöffentlicher Teil

Beschluss-Nr.: CH-143/2017
DB-Haltepunkt Chorin – Erteilung einer Bauerlaubnis; Gemarkung 
Chorin, Flur 1, Flurstück 718, ca. 9 m²
– Beschluss angenommen

Öffentliche Bekanntmachung der Beschlüsse  
der Gemeindevertretung der Gemeinde Liepe vom 05.12.2017

Öffentlicher Teil

Beschluss-Nr.: LI-042/2017
Verfahren zur Erstellung der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2012-2017
Die Erstellung der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2012 bis 2017 auf der Grundlage der Vorgaben für die Inhalte eines Jahresabschlusses (Anlage 
1) und nach dem Terminplan für die Erstellung der Jahresabschlüsse im Amt Britz-Chorin-Oderberg (Anlage 2) wird beschlossen.
– Beschluss angenommen
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Öffentliche Bekanntmachung der Beschlüsse  
der Gemeindevertretung der Gemeinde Niederfinow vom 22.12.2017

Öffentlicher Teil

Beschluss-Nr.: NI-082/2017
Kündigung des Besitzüberlassungsvertrages zwischen dem Amt 
Britz-Chorin-Oderberg und der Gemeinde Niederfinow
Der Besitzüberlassungsvertrag zwischen dem Amt und der Gemeinde Nie-
derfinow wird fristgerecht gekündigt. Gleichzeitig erklärt sich die Gemein-
devertretung bereit, mit dem Amt einen neuen Besitzüberlassungsvertrag 
zu schließen, der vor allem die finanzielle Entwicklung der Einkünfte der 
Gemeinde aus dem Parkplatz berücksichtigt. 
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr.: NI-084/2017
Reinigung Schachtanlage „Choriner Straße“ in 16248 Niederfinow
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Niederfinow genehmigt die am 4. 
September 2017 getroffene Eilentscheidung.
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr.: NI-085/2017
Mitgliedschaft im „europäischen Regionalen Förderverein e. V. 
(e.RFV)“
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Niederfinow genehmigt die am 10. 
Oktober 2017 getroffene Eilentscheidung.
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr.: NI-088/2017
Mittelfreigabe für die Seniorenweihnachtsfeier 2017
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Niederfinow genehmigt die am 6. 
November 2017getroffene Eilentscheidung.
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr.: NI-094/2017
Wahlprüfungsentscheidung
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Niederfinow trifft gemäß § 57 Abs. 

1 Nr. 1 BbgKWahlG folgende Wahlprüfungsentscheidung: Einwendungen 
gegen die Wahl liegen nicht vor. Die Wahl ist gültig.
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr.: NI-096/2017
Bereitstellung von sanitären Einrichtungen auf dem Parkplatz am 
Schiffshebewerk in den Wintermonaten
Die Gemeindevertretung Niederfinow stimmt dem Aufstellen, Belassen und 
der Unterhaltung von vier Miettoiletten auf dem Parkplatz am Schiffshe-
bewerk für die Wintermonate bis zum 31.03.2018 zu. Die Gemeinde Nie-
derfinow übernimmt die Stromkosten für das Betreiben der Miettoiletten.
– Beschluss angenommen

Nichtöffentlicher Teil

Beschluss-Nr.: NI-090/2017
Beteiligung der Gemeinde gemäß § 36 Baugesetzbuch (BauGB) – 
Voranfrage: Errichtung eines Wohnhauses
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr.: NI-091/2017
Beteiligung der Gemeinde gemäß § 36 Baugesetzbuch (BauGB) – 
Bauantrag: Neubau einer Garage mit Lagerfläche im Dachgeschoss
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr.: NI-092/2017
Personalangelegenheit – Parkplatz Niederfinow
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr.: NI-097/2017
Zustimmung zu einer Pachtvertragsänderung
– Beschluss angenommen

Öffentliche Bekanntmachung der Beschlüsse  
der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Oderberg vom 13.12.2017

Öffentlicher Teil

Beschluss-Nr.: OD-068/2017
Jahresabschluss der Stadt Oderberg für das Haushaltsjahr 2011
Die Stadtverordnetenversammlung Oderberg beschließt auf der Grundlage 
des § 82 (4) den geprüften Jahresabschluss 2011.
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr.: OD-069/2017
Entlastung des Amtsdirektors für die Haushaltsführung im Haus-
haltsjahr 2011
Die Stadtverordnetenversammlung Oderberg beschließt, dem Amtsdirektor 
des Amtes Britz-Chorin-Oderberg nach § 82 (4) der BbgKVerf entsprechend 
dem Vorschlag des Gemeinde- und Rechnungsprüfungsamtes des Landkrei-
ses Barnim gemäß § 104 (4) BbgKVerf für die Haushaltsführung im Haus-
haltsjahr 2011 eingeschränkte Entlastung zu erteilen.
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr.: OD-070/2017
Verfahren zur Erstellung der Jahresabschlüsse für die Haushalts-
jahre 2012 bis 2017
Die Erstellung der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2012 bis 2017 
auf der Grundlage der Vorgaben für die Inhalte eines Jahresabschlusses 
(Anlage 1) und nach dem Terminplan für die Erstellung der Jahresabschlüs-
se im Amt Britz-Chorin-Oderberg (Anlage 2) wird beschlossen.
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr.: OD-071/2017
Satzung der Stadt Oderberg über die Erhebung von Beiträgen für 
straßenbauliche Maßnahmen nach § 8 des Kommunalabgabenge-
setzes für das Land Brandenburg (Straßenbaubeitragssatzung)
Die Stadtverordnetenversammlung Oderberg beschließt die Satzung der 
Stadt Oderberg über die Erhebung von Beiträgen für straßenbauliche Maß-
nahmen nach § 8 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Branden-
burg (Straßenbaubeitragssatzung) in der vorliegenden Fassung.
– Beschluss angenommen
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Beschluss-Nr.: OD-072/2017
Sanierung Treppenhaus Platz der Einheit 11, 16248 Oderberg
Die Stadtverordnetenversammlung Oderberg beschließt, die Firma  
„G. REISER“ dahingehend zu beauftragen, dass sie die Sanierung des 
Treppenhauses, Platz der Einheit 11 in Oderberg, entsprechend den vorlie-
genden Kostenangeboten in Auftrag zu geben hat. Die Sanierungskosten 
in Höhe von ca. 9.700,00 € sind aus dem Hausverwaltungskonto zu be-
gleichen.
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr.: OD-075/2017
Oderberg, Oberkietz Errichtung einer Halteverbots-/Parkverbots-
zone
Die Stadtverordnetenversammlung Oderberg beschließt die Errichtung ei-
ner Halte- bzw. Parkverbotszone gemäß dem beigefügten Verkehrszeichen-
plan für die Straße „Oberkietz“ in 16248 Oderberg.
– Beschluss abgelehnt

Nichtöffentlicher Teil

Beschluss-Nr.: OD-067/2017
Verkauf des Flurstückes 562/0.0, Flur 3, Gemarkung Oderberg
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr.: OD-074/2017
Nachträglicher Grunderwerb von Gemeindebedarfsflächen – Ge-
markung Oderberg, Flur 1, Flurstück 51 tlw., ca. 257 m²
– Beschluss angenommen

Öffentliche Bekanntmachung der Beschlüsse  
der Gemeindevertretung der Gemeinde  Parsteinsee vom 04.12.2017

Öffentlicher Teil

Beschluss-Nr.: PS-029/2017
Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde Parsteinsee für 
das Haushaltsjahr 2018
Die Gemeindevertretung Parsteinsee beschließt die Haushaltssatzung und 
der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018. Zur rechtzeitigen Sicherstel-
lung der Zahlungsfähigkeit wird nach § 76 BbgKVerf der Höchstbetrag der 
Kassenkredite auf 130.000 EUR festgesetzt.
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr.: PS-030/2017
Verfahren zur Erstellung der Jahresabschlüsse für die Haushalts-
jahre 2012 bis 2017
Die Erstellung der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2012 bis 2017 
auf der Grundlage der Vorgaben für die Inhalte eines Jahresabschlusses 
(Anlage 1) und nach dem Terminplan für die Erstellung der Jahresabschlüs-
se im Amt Britz-Chorin-Oderberg (Anlage 2) wird beschlossen.
– Beschluss angenommen

Nichtöffentlicher Teil

Beschluss-Nr.: PS-025/2017
Erteilung einer Bauerlaubnis für die Ferngasleitung EUGAL
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr.: PS-027/2017
Errichtung einer Brandwand – Flur 3, Flurstück 111/2.0, Gemarkung 
Lüdersdorf – Stallgebäude – und Eintragung einer Baulast
– Beschluss angenommen
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Öffentliche Bekanntmachung eines Antrags  
nach § 9 Absatz 4 Grundbuchbereinigungsgesetz im Bereich der Gemeinden Oderberg  

und Hohenfinow in den Gemarkungen Neuendorf und Hohenfinow

Die PCK Raffinerie GmbH, Passower Chaussee 111 in 16303 Schwedt/Oder, 
hat mit Datum vom 12. Oktober 2017, eingegangen am 16. Oktober 2017, 
einen Antrag auf Bescheinigung von beschränkten persönlichen Dienstbar-
keiten zum Besitz und Betrieb sowie zur Unterhaltung und Erneuerung einer 
bereits bestehenden Energieanlage (Rohrleitung Schwedt – Seefeld) nebst 
Einrichtungen und Zubehör bzw. Neben- und Sonderanlagen für Grundstü-
cke in den Gemeinden Oderberg und Hohenfinow in den Gemarkungen Neu-
endorf (Flur 1) und Hohenfinow (Flur 8 und 9) gestellt. Dieser Antrag wird 
unter dem Geschäftszeichen 628-14 / 2070 geführt.

Der Antrag wird hiermit gemäß § 9 Absatz 4 Satz 2 Grundbuchbereini-
gungsgesetz (GBBerG) vom 20. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2192), zuletzt 
geändert durch Artikel 41 des Gesetzes vom 17. Dezember 2008 (BGBl. I S. 
2586), in Verbindung mit § 7 Absatz 1 der Verordnung zur Durchführung des 
Grundbuchbereinigungsgesetzes und anderer Vorschriften auf dem Gebiet 
des Sachenrechts (Sachenrechts-Durchführungsverordnung, SachenR-DV) 
vom 20. Dezember 1994 (BGBl. I S. 3900) öffentlich bekannt gemacht.

Auslegung:
Die Antragsunterlagen können innerhalb von vier Wochen nach dem Tag 
der Bekanntmachung im Ministerium für Wirtschaft und Energie (Haus 
6, Zimmer 212), Heinrich-Mann-Allee 107 in 14473 Potsdam, nach 
Terminvereinbarung unter (0331) 866 - 1684 oder 1686 (montags bis don-
nerstags in der Zeit von 08.00 bis 15.00 Uhr und freitags in der Zeit von 
08.00 bis 12.00 Uhr) – bzw. nach vorheriger Absprache auch außerhalb 
dieser Zeiten – eingesehen werden. Die Frage, ob ein Grundstück betroffen 
ist, kann vorab unter Angabe der Gemarkung, Flur, Flurstücksnummer und 
des Aktenzeichens telefonisch geklärt werden.

Hinweis zum Einlegen von Widersprüchen:
Gemäß § 9 Absatz 1 Satz 1 GBBerG ist von Gesetzes wegen auf dem Gebiet 
der ehemaligen DDR eine Dienstbarkeit für alle am 3. Oktober 1990 genutz-

ten und am 25. Dezember 1993 betriebenen Energieanlagen entstanden, 
sofern keine Duldungspflicht nach § 9 Abs. 2 GBBerG bestand. Durch diese 
beschränkte persönliche Dienstbarkeit wird der Stand vom 3. Oktober 1990 
dokumentiert. Alle danach eingetretenen Veränderungen, die die Nutzung 
des Grundstücks über das am 3. Oktober 1990 gegebene Maß hinaus be-
einträchtigen, müssen durch zivilrechtlichen Vertrag zwischen dem Versor-
gungsunternehmen und dem Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigten 
oder sonstigen dinglich Berechtigten an dem Grundstück geregelt werden.

Da die Dienstbarkeit durch Gesetz bereits entstanden ist, kann ein Wider-
spruch nicht damit begründet werden, dass kein Einverständnis mit der 
Belastung des Grundstückes erteilt wird. Ein in der Sache begründeter Wi-
derspruch kann nur darauf gerichtet sein, dass die Anlage bzw. Leitung am 
3. Oktober 1990 nicht genutzt und/oder am 25. Dezember 1993 vom Ener-
gieversorgungsunternehmen oder dessen Rechtsnachfolger nicht betrieben 
worden ist oder dass die in den Unterlagen dargestellte Leitungsführung 
fehlerhaft (also anders als vom Unternehmen) dargestellt ist.

Widerspruch gegen die Erteilung der Leitungs- und Anlagenrechtsbeschei-
nigung kann innerhalb von vier Wochen nach dem Tag der Bekannt-
machung beim Ministerium für Wirtschaft und Energie – Referat 33 –, 
Heinrich-Mann-Allee 107 in 14473 Potsdam durch den jeweiligen Grund-
stückseigentümer eingelegt werden.

Potsdam, 20. Dezember 2017

Im Auftrag
(Grunenberg)
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Einladung Jagdgenossenschaft Serwest

Die Jagdgenossenschaft Serwest lädt ihre Mitglieder zur Genossenschafts-
versammlung am 16.02.2018 um 18.00 Uhr in die Serwester Dorfstraße 
29 ein. Dazu gehören alle Eigentümer von Grundflächen, die zum gemein-
schaftlichen Jagdbezirk der Jagdgenossenschaft Serwest gehören, auf 
denen die Jagd ausgeübt werden darf.

Tagesordnung:
1.   Begrüßung
2.  Rechenschaftsbericht des Vorstandes
3.  Beschluss über die Entlastung des Vorstandes
4.  Rechenschaftsbericht der Kassenführung
5.  Beschluss über die Entlastung der Kassenführung
6.  Haushaltsplan 2018/2019
7.  Bestätigung des Haushaltsplanes 2018/2019
8.  Beschlussfassung über die Verwendung des Reinertrags für das Jagd-

jahr 2017/2018

9.  Wahl des Vorsitzenden 
10.  Wahl des 1. Beisitzer
11.  Wahl des 2. Beisitzer
12.  Wahl des Schriftführers
13.  Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe und den Zuschlag für 

den Jagdbezirk Senftenhütte
14.  Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe und den Zuschlag für 

den Jagdbezirk Serwest
15.  Sontiges

Silvio Krentz
Vorsitzender der Jagdgenossenschaft

— Ende der amtlichen Bekanntmachungen —
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